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Antrag 
der Abgeordneten Dr. Gottfried Curio, Dr. Bernd Baumann, Martin Hess, 
Steffen Janich, Dr. Christian Wirth, Dr. Christina Baum, Barbara Benkstein, 
Marc Bernhard, René Bochmann, Marcus Bühl, Thomas Dietz, Jochen Haug, 
Dr. Malte Kaufmann, Jörn König, Jan Wenzel Schmidt und der Fraktion der 
AfD 

Rücktritt der Bundesministerin des Innern und für Heimat – Schaden für die 
Demokratie abwenden 

Der Bundestag wolle beschließen: 

I. Der Deutsche Bundestag stellt fest: 

Innenministerin Faeser hat primär aus Anlass einer haltlosen Verdachtsberichterstat-
tung des dubiosen Fernsehkomikers B. den Leiter des Bundesamtes für Sicherheit in 
der Informationstechnik, Arne Schönbohm, abberufen, ohne zuvor das Ergebnis offi-
zieller Ermittlungen abzuwarten. In den Gründen der Abberufung vom 18. Oktober 
2022 wird der infolge der Berichterstattung des ZDF entstandene Vertrauensverlust in 
der Öffentlichkeit an erster Stelle angeführt, und zwar „unabhängig davon, ob die Ver-
dachtsmomente sich im Ergebnis als zutreffend erweisen“.1 Eine Personalpolitik, die 
Abberufungen von Spitzenbeamten einfach nach ungeprüften externen Verdächti-
gungszurufen vornimmt, ist eines Rechtsstaates unwürdig.  
Aufgrund des wiederholten Kontaktes der Staatssekretärin Seifert mit dem Fernsehko-
miker im Vorfeld der Ausstrahlung besteht der Verdacht, dass die politische Leitung 
des Innenministeriums den Bericht, der dann als Begründung für den angeblichen Ver-
trauensverlust diente, im Rahmen einer Intrige gegen Arne Schönbohm selbst mitini-
tiiert hat (www.nius.de/politik/schon-monate-vor-der-boehmermann-sendung-faeser-
liess-geheim-dossier-ueber-schoenbohm-anlegen/47a6377d-149d-4b1a-9dc9-0b50d 
70a4bf9).  
Der angebliche Vertrauensverlust der Öffentlichkeit wie auch Sorgen um die Cybersi-
cherheit scheinen nur als Vorwand gedient zu haben: So wurde ein Geheimdossier über 
angebliche Schwächen und Verfehlungen von Arne Schönbohm erstellt,2 ohne dass er, 
wie üblich, zu den darin erhobenen Vorwürfen gegen ihn angehört worden wäre. Das 
Innenministerium reagierte nicht etwa auf tatsächliche Verfehlungen von Arne Schön-
bohm. Dass nicht ergebnisoffen untersucht wurde, wird nahegelegt durch die Feststel-
lung in einem Langvermerk des Ministeriums, wonach das Ziel der Abberufung von 

                                                        
1 www.focus.de/politik/deutschland/schoenbohm-anwalt-keilt-gegen-faeser-und-stellt-zwei-brisante-fra-
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2  www.nius.de/Politik/schon-monate-vor-der-boehmermann-sendung-faeser-liess-geheim-dossier-ueber-
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Arne Schönbohm erreicht worden sei – und Fragen nach den Hintergründen dieser 
Abberufung vermieden werden sollten.3   
Die Abberufung hat sich angesichts der offiziellen Ermittlungsergebnisse, die nichts 
Belastendes gegen Arne Schönbohm zutage förderten, als ungerechtfertigt erwiesen. 
Das war der Fachebene im Ministerium auch bewusst. Bereits im Januar 2023 emp-
fahlen die zuständigen Ministerialbeamten daher, die disziplinarischen Vorermittlun-
gen einzustellen.4 
Ministerin Faeser weigerte sich ausweislich des hierzu gefertigten Vermerks vom 
März 2023 jedoch, den Sachverhalt, obwohl ausermittelt, zu akzeptieren. Dort heißt 
es: „sie unterzeichnet … derzeit nicht“, „war sichtlich unzufrieden“, „fand die Dinge 
… zu dünn“ und „wir sollten nochmals BfV abfragen“.5 Dabei erübrigte sich eine ei-
gene Abfrage schon deshalb, weil der Verfassungsschutz die Ministerin über ihm be-
kannte tatsächliche Verfehlungen von Arne Schönbohm infolge des Umstandes, dass 
dieser über die höchste Sicherheitsfreigabe verfügte, ohnedies von sich informiert 
hätte.  Es drängt sich der Eindruck eines nicht sachgeleiteten Belastungseifers auf Sei-
ten einer Ministerin auf, die sich eine nachträgliche Rechtfertigung des sachlich in 
keiner Weise gerechtfertigten Vorgehens gegen den Präsidenten des BSI erhoffte und 
daher wiederholt darauf drang, weiter nach belastendem Material gegen Arne Schön-
bohm zu suchen.  Eine Ministerialbeamtin hielt abschließend fest, man sei in diszipli-
narrechtlicher Hinsicht „nicht lege artis vorgegangen“.6  
Mit der ungerechtfertigten Abberufung, der damit verbundenen falschen Bezichtigung 
und dem sachfremden und interessengeleiteten Umgang mit den Ermittlungsergebnis-
sen hat die Ministerin ihre Fürsorgepflicht gegenüber dem Beamten gröblich verletzt. 
Statt der gebotenen Unvoreingenommenheit und Objektivität zeigte sie einen auffälli-
gen Unwillen, den ihr vorgelegten Sachstand zu akzeptieren, der eben keine ausrei-
chend substantiierten Vorwürfe darstellen konnte, die eine Abberufung hätten recht-
fertigen können. Die Ministerin missbrauchte hierdurch ihr Amt für eigene politische 
Zwecke. Ohne Veranlassung von höchster Stelle durch die Ministerin hätte das Minis-
terium die auf Arne Schönbohm und seine Abberufung zielenden Aktivitäten gar nicht 
entfaltet. Ihre unmittelbare Verantwortung für das gesamte Handeln des Ministeriums 
ist bereits aufgrund der Aktenlage erwiesen.  
Arne Schönbohm wurde durch das Handeln der Ministerin in seinem Ruf geschädigt 
und in seinen Persönlichkeitsrechten verletzt. Er hat deswegen Klage auf Schadenser-
satz gegen die Bundesrepublik Deutschland erhoben. Neben diesen Haftungsrisiken 
für den Staat steht überdies eine mögliche strafbare Handlung im Raum. 
Mit ihrer wiederholten Weigerung, im Innenausschuss persönlich Rede und Antwort 
zu stehen und so zur Aufklärung beizutragen, missachtet die Ministerin nicht nur die 
Kontrollrechte der Opposition, sondern auch das Recht der demokratischen Öffent-
lichkeit an einer umfassenden Aufklärung. Ihr wiederholtes Fernbleiben im Ausschuss 
unter fadenscheinigen Vorwänden zeigt, dass die Ministerin den Skandal nicht etwa 
aufzuklären, sondern vielmehr auszusitzen beabsichtigt.  
In Reaktion auf die an ihr im Zuge der Affäre Schönbohm geäußerte Kritik betreibt 
die Ministerin unter Verdrehung der Tatsachen eine groteske Täter-/Opfer-Umkehr 
und stilisiert sich zum Opfer einer angeblichen Kampagne. Eine Entschuldigung beim 
eigentlichen Opfer, Arne Schönbohm, verweigert die Ministerin dagegen bis heute. 

                                                        
3 www.focus.de/politik/deutschland/das-ziel-der-abberufung-wurde-erreicht-ein-schoenbohm-vermerk-bringt-

faeser-jetzt-richtig-in-die-bredouille_id_204791416.html 
4  Focus ebd. Fußnote Nr. 1 
5  www.bild.de/politik/inland/politik-inland/vorwuerfe-gegen-die-innenministerin-faeser-und-der-gefaehrli-

che-geheim-vermerk-85321674.bild.html 
6  www.nius.de/Politik/faeser-mitarbeiter-geben-zu-regeln-wurden-nicht-eingehalten/0cdb0d96-bc82-4ba3-

a1b2-537219d27bd7 
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Mit ihrer Amtsführung schadet die Ministerin dem Ansehen ihres Ministeriums und 
erschüttert das Vertrauen in ein rechtsstaatliches Agieren der Staatsorgane unter ihrer 
Leitung. Das Vorgehen gegen Arne Schönbohm wie auch ihr weiterer Umgang mit 
dieser Affäre zeigen, dass Nancy Faeser weder über die persönliche Integrität und das 
notwendige Pflichtbewusstsein verfügt noch die in ihrem Amt unabdingbare Objekti-
vität gewährleistet und auch nicht ihrer Fürsorgepflicht ihren Beamten gegenüber 
nachkommt. Daher wird sie den Anforderungen ihres Amtes nicht gerecht. Ihr Rück-
tritt ist aus Gründen des Staatswohls angezeigt. 

II. Der Deutsche Bundestag fordert die Bundesministerin des Innern und für Heimat 
Nancy Faeser zum Rücktritt auf. 

III. Sollte die Bundesministerin des Innern und für Heimat Nancy Faeser dieser Auf-
forderung nicht nachkommen, so fordert der Deutsche Bundestag den Bundes-
kanzler auf, dem Bundespräsidenten vorzuschlagen, die Bundesministerin des In-
nern und für Heimat Nancy Faeser zu entlassen. 

IV. Der Deutsche Bundestag fordert die Bundesregierung auf, Arne Schönbohm of-
fiziell zu rehabilitieren. 

Berlin, den 19. September 2023 

Dr. Alice Weidel, Tino Chrupalla und Fraktion 
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